
Auch wenn die Betriebsratsarbeit
durch einen PC grundsätzlich 
effektiver wird – erforderlich ist

er nur, wenn der Betriebsrat ohne sei-
nen Einsatz andere Aufgaben vernach-
lässigen müsste. Dies zu belegen fällt
schwer, und die Gerichte sind sehr
streng.

Wann ist ein PC erforderlich?

In der PC-Nutzung als besserer Schreib-
maschine zum Schreiben und Archivie-
ren sieht das Bundesarbeitsgericht le-
diglich Zweckmäßigkeitserwägungen.
Der Betriebsrat muss darlegen, auf die
Rechnerfunktion des Computers ange-
wiesen zu sein, um zum Beispiel seine
Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs.
1 Nr. 3 BetrVG (Überstunden) wahrneh-
men zu können. Dazu gehören die Aus-
wertung von Arbeitszeiten im Betrieb,

die Feststellung von Art und Umfang der
Überstunden, die Kontrolle von Urlaubs-
und Dienstplänen und die allgemeine
Feststellung sowie Dokumentation von
Arbeitszeiten.

Was ist bislang zu kurz gekommen,
weil der Betriebsrat keine Zeit dazu hat-
te? Die Antwort auf diese Frage kann die
Erforderlichkeit eines PC begründen.
Denn es kommt nicht nur auf die bislang
wahrgenommenen Aufgaben an, son-
dern auch auf die in Zukunft geplanten.
Beispiele für verstärkt oder erstmals zu
nutzende Mitbestimmungsrechte sind
Initiativen zur Verhandlung neuer Be-
triebsvereinbarungen, für die große Da-
tenmengen verarbeitet werden müssen
(wie etwa bei einem neuen Entlohnungs-
system, Beurteilungsgrundsätzen, Per-
sonalfragebögen, EDV-Richtlinien, Be-
triebsurlaubsplanungen oder Betriebs-
vereinbarungen auf dem Gebiet der
Arbeitssicherheit).

Nutzt der Arbeitgeber bei seinen Ver-
handlungen mit dem Betriebsrat die
Möglichkeiten eines PC? Dann ist es
auch geboten, dass der Betriebsrat über
eine entsprechende technische Ausstat-
tung verfügt. Der bloße Verweis auf den
PC als normalen technischen Standard
des Betriebs reicht aber nicht.

In der Rechtsprechung zur PC-Über-
lassung spielen die dem Arbeitgeber

entstehenden Kosten eine untergeord-
nete Rolle. Schließlich kann dem Ar-
beitgeber durch eine effizientere und
zeitsparende Erledigung der Betriebs-
ratsaufgaben eine weitergehende Frei-
stellung im Rahmen des § 37 Abs. 2
BetrVG erspart bleiben. Und um dem
Kosteninteresse des Arbeitgebers ent-
gegenzukommen, können kostengüns-
tige Kombigeräte genutzt werden. Die
ermöglichen es zum Beispiel, Faxe zu
empfangen und zu kopieren.

Auch der Verweis auf eine zur Verfü-
gung gestellte Schreibkraft oder die
Möglichkeit, einen Computer mitzunut-
zen, reicht nicht.

Der Arbeitgeber schuldet einen PC
entsprechend dem betriebsüblichen
Standard, mindestens mittlerer Art und
Güte. Die nötige Ausstattung an Kapa-
zität und Software kann der Betriebsrat
vorgeben. Programme für die Textver-
arbeitung und Tabellenkalkulation
gehören stets dazu. Ein handelsübli-
cher Drucker und auch ein CD-ROM-
Laufwerk sind selbstverständlich. Denn
zunehmend findet sich das zur Be-
triebsratsarbeit erforderliche Wissen
auf CD.

Je größer der Betriebsrat und die An-
zahl der Beschäftigten, desto geringer
sind die Anforderungen an die Darle-
gung der Erforderlichkeit. In Betrieben
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Eine elektrische Schreibmaschine ist ohne weiteres erforderlich

für die laufende Geschäftsführung eines Betriebsrats. Zeitgemäß

ist sie im Computer-Zeitalter allerdings nicht. Dennoch gehört

der PC nebst Zubehör nicht zur selbstverständlich vom Arbeit-

geber zu gewährenden Normalausstattung eines Betriebs-

rats. Worauf zu achten ist, erläutert Astrid Cornelius.
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ab fünf Betriebsratsmitgliedern sollte
es leicht gelingen, die Erforderlichkeit
eines PC zu begründen. Mittlerweile
dürfte es der Regelfall sein, dass der
Arbeitgeber einen PC für die Verhand-
lungen mit dem Betriebsrat nutzt. Dann
fällt die Begründung besonders leicht.

Einen Laptop oder ein Notebook zu
begründen ist schwieriger. Maßgeblich
sind der betriebliche Standard und die
Bedürfnisse der einzelnen Betriebsrats-
mitglieder. Ist ein Betriebsrat im
Außendienst tätig oder muss er zahlrei-
che Niederlassungen betreuen, ohne
dort einen PC nutzen zu können, so
kann er einen Laptop verlangen.

Anspruch auf Internetzugang?

Das Internet gehört inzwischen zur üb-
lichen Kommunikationstechnik. Über

das Internet kann sich der Betriebsrat
schnell über die neuesten Ent-
wicklungen unterrichten. Mit der
Hilfe von Suchmaschinen kann er
sich gezielt zu einzelnen Proble-
men informieren, ohne auf Zufalls-

funde in Kommentierungen angewie-
sen zu sein.

Trotz der Bedeutung des Internets
muss der Betriebsrat die Erforderlich-
keit im Einzelnen begründen und die
konkreten betrieblichen Verhältnisse
berücksichtigen.

Wenn im Betrieb kein Internetzugang
besteht, lehnen die Gerichte die Erfor-
derlichkeit im Regelfall ab. Bejaht wird
sie hingegen, wenn der Arbeitgeber sich
im Zusammenhang mit Pflichten aus
dem Betriebsverfassungsgesetz eben-
falls des Internets bedient. Auch wenn
dies nicht der Fall ist, besteht ein An-
spruch, wenn das Internet im Betrieb

als übliches Arbeitsmittel eingesetzt
wird. Das wird angenommen, wenn
zehn Prozent der Arbeitsplätze über ei-
nen Internetzugang verfügen.

Der Betriebsrat hat auch das Recht auf
einen E-Mail-Anschluss, um sich mit 
anderen Betriebsräten oder den im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaften auszu-
tauschen. Auch die Belegschaft kann er
so schnell und unkompliziert informie-
ren. Herkömmliche Informationsmög-
lichkeiten wie Rundschreiben, Betriebs-
versammlungen und Schwarzes Brett
bleiben natürlich weiterhin möglich.

Homepage im Intranet?

Das Intranet kann Rundschreiben,
Schwarzes Brett und vieles mehr sinn-
voll ergänzen. Aber hat der Betriebsrat
einen Anspruch auf eine eigene Home-
page, in der er allgemeine Informatio-
nen über Termine, seine Aktivitäten so-
wie Beiträge veröffentlichen kann? Hier
gilt das Gleiche wie beim Internet:
Nutzt entweder der Arbeitgeber das
Intranet selbst für Informationen, die
die Mitbestimmung betreffen, oder
ist es ein betriebsübliches Kom-
munikationsmittel, so muss das 
Intranet auch dem Betriebsrat zur
Verfügung stehen. Der Arbeitgeber
kann dem Betriebsrat die Art und
Weise der innerbetrieblichen Kom-
munikation nicht vorschreiben. Er
kann ihn auch nicht darauf verweisen,
seine Informationen an die Mitarbeiter
per E-Mail verschicken zu können. Denn
dies ist keine sachgerechte Alternative
zu einer eigenen Seite im Intranet. Zu-
mindest gilt dies, wenn nicht alle Arbeit-
nehmer Zugang zu einem vernetzten PC
haben. Denn in diesem Fall ist nicht 
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gewährleistet, dass die Informationen
jeden einzelnen Mitarbeiter erreichen.
Dem Arbeitgeber entstehen durch eine
eigene Homepage des Betriebsrats im
Regelfall keine zusätzlichen Kosten.

Welche Informationen der Betriebs-
rat für zweckmäßig hält, ist seine Sa-
che. Einer Zustimmung des Arbeitge-
bers bedarf er nicht. Entfernt der Ar-
beitgeber eigenmächtig Informationen
und Beiträge des Betriebsrats, hat die-
ser einen auf § 78 BetrVG gestützten
Unterlassungsanspruch wegen Behin-
derung der Betriebsratsarbeit. Dies gilt
ebenso, wenn über das Intranet auch
Mitarbeiter aus anderen Betrieben Zu-
griff auf die Homepage des Betriebs-
rats haben. Ihren Zugriff kann der Ar-
beitgeber allerdings technisch unter-
binden lassen. Hält der Arbeitgeber

Hinweis der Redaktion: Zu verschenken!
Einen guten Überblick über die erforderliche Sachausstattung
des Betriebsrats bietet der Kommentar zum Betriebsverfas-
sungsgesetz, der von Franz Josef Düwell – Vorsitzender Richter
am Bundesarbeitsgericht und Autor von „der betriebsrat“ – her-
ausgegeben wird. Von der Nomos Verlagsgesellschaft haben
wir drei Exemplare der aktuellen Zweiten Auflage erhalten. Die-
se wollen wir an Leserinnen und Leser von „der betriebsrat“ wei-
terreichen. Wer ein Exemplar erhalten möchte wir gebeten, uns
per Fax (02381/97223015) oder E-Mail (redaktion-dbr@
t-online.de) unter dem Stichwort „Sachausstattung“ Namen und
vollständige Anschrift mitzuteilen. Einsendeschluss ist der
30.04.2007. Die Verlosung der Bücher erfolgt unter Ausschluss
des Rechtswegs.

eine Information des Betriebsrats für
unzulässig, muss er vor dem Arbeitsge-
richt auf Unterlassung klagen.

Gibt es bereits eine Homepage im In-
tranet, dürfte eine zusätzliche Homepa-
ge im Internet nicht mehr erforderlich
sein. Die wäre im Regelfall ohnehin nur
zulässig, wenn sie nicht öffentlich für
jedermann zugänglich wäre (Stichwort:
Betriebsgeheimnis).

Fazit

Obwohl PC, Intra- und Internetnutzung
dem Betriebsrat nicht selbstverständ-
lich zugesprochen werden, hat der Be-
triebsrat viele gute Gründe, diese mo-
dernen Kommunikationsmittel zu nut-
zen. Macht er sie nachvollziehbar
geltend und begründet so die Erforder-
lichkeit, werden sie ihm in der Regel
überlassen.■■
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